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Kleine Anfrage des Abgeordneten Carsten Hütter (AfD)
Drs.-Nr.: 7/7040

Thema: lslamische Gebetsräume in Sachsen 1. Halbjahr 2021

Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die
Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1:

Welche Erkenntnisse hat die Staatsregierung über die Zahl und die Orte

von Moscheen, inkl. jegliche auch kleine islamische Gebetsräume, im 1.
HJ 2021? (Bitte aufschlüsseln nach Ort, Größe, Betreiber [PrivatIGesell-

schaftNerein/etc.] und Zeitraum des Betriebs)

Frage 2:

Welche Erkenntnisse hat die Staatsregierung darüber, wer, seit wann,

der jeweilige Eigentümer, Pächter oder Mieter der in Ziffer 1. erfragten
islamischen Gebetsräume ist und welche Gebetsräume sich insbeson-

dere in Gebäuden des Freistaates Sachsen befinden?

Frage 3:
Welche Erkenntnisse hat die Staatsregierung darüber, welchen der in
Ziffer 1. erfragten islamischen Gebetsräumen (bzw. deren Betreibern),

wann und aus welchen Gründen, von Behörden des Freistaates Sach-

sen der Betrieb im 1. HJ 2021 untersagt oder besonders beauflagt
wurde?

Frage 4:

Welche Erkenntnisse hat die Staatsregierung darüber, ob sich in Sach-
sen gegenwärtig Moscheen, inkl. jegliche auch kleine islamische Ge-

betsräume, in Planung oder bereits in der Bauphase befinden? (Bitte
aufschlüsseln nach Ort, Betreiber und dem Zeitpunkt des jeweils ge-
planten Nutzungsbeginns)
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Frage 5:
Welche Erkenntnisse hat die Staatsregierung darüber, welche Betreiber der in Zif-

fer 1. erfragten islamischen Gebetsräume Verbindungen zu welchen extremisti-

schen oder terroristischen Vereinigungen, in welchem Umfang, im 1. HJ 2021 un-
terhielten und aktuell unterhalten und welche Betreiber vom Landesamt für Ver-

fassungsschutz in Sachsen im Jahr 2020 beobachtet wurden und aktuell beobach-

tet werden? (Bitte nach Zeitraum und Grund der Beobachtung aufschlüsseln)

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 1 bis 5:

Es liegen keine Erkenntnisse vor, die über die Antworten der Staatsregierung auf die
Kleinen Anfragen Drs.-Nr. 7/526, 7/1617 und 7/3499 hinausgehen.

Mitf undlichen Grüßen

„1sz
Pro . Dr. Roland Wöller
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